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Der Vorsitzende Egelsbach, 12.11.2020 
des Sozial- und Kulturausschusses 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
 
Ich habe zur 22. Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses am 12.11.2020 um 20:00 Uhr in das 
Bürgerhaus, Kirchstraße 21 in Egelsbach, eingeladen. 
 

geänderte Tagesordnung 
 
 

1. Mitteilungen und Anfragen  
 

1.1 Mitteilungen des Vorsitzenden  
 

1.2 Mitteilungen des Gemeindevorstandes  
 

1.3 Anfragen  
 

2. Satzung des Jugendparlaments der Gemeinde Egelsbach (VL-29/2020) 
 

3. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 
und der Ausschüsse der Gemeinde Egelsbach 

 

 

4. Verwendungsnachweis 2019 und Haushaltsplan 2021 der  
Kindertagesstätte Zauberbaum Betreiber Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Offenbach e.V. 

(VL-38/2020) 

 

5. Pachtvertrag Sportgelände (VL-40/2020) 
 

6. Zuschüsse an die Karneval-Gesellschaft 1937 Egelsbach e.V. 
und Kerbgemeinschaft, Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 02.06.2015 

(VL-43/2020) 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Hans-Jürgen Haas 
 
 

 

Vorstehende Einladung zur Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses  

am 12.11.2020 wird vom 30.10.2020 bis einschließl. 12.11.2020 ausgehängt. 

 

 
 
 
Bitte beachten Sie: 

Die Anzahl an Besucherplätzen wurde auf 10 begrenzt. Bürgerinnen und Bürger, die an der  
Sitzung teilnehmen möchten, mögen sich unter Angaben der Kontaktdaten bitte unter der Email-
Adresse: gremienmanagement@egelsbach.de oder telefonisch unter 06103/405-128 anmelden.  
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 Egelsbach, 13.11.2020 
 

G E S A M T E   N I E D E R S C H R I F T 
 

der 22. Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses 
am Donnerstag, 12.11.2020, 20:04 Uhr bis 21:29 Uhr 

im Bürgerhaus der Gemeinde Egelsbach 
 

 

Anwesenheiten 
 
stellv. Vorsitz: 

Kuhn, Michael (FDP) 
 
Anwesend: 

Eberhard, Martin (CDU) vertritt Höhme, Rolf (CDU) 
Eßer, Harald (GRÜNE) 
Fink, Mathias (WGE) 
Jaxt, Hans-Joachim (SPD) vertritt Heimsath, Sabine (SPD) 
Knöß, Torben (WGE) 
Kühnel, Herbert (GRÜNE) vertritt Klose, Andrzej (GRÜNE) 
 
Entschuldigt fehlen: 

Haas, Hans-Jürgen (SPD) 
Heimsath, Sabine (SPD) 
Höhme, Rolf (CDU) 
Klose, Andrzej (GRÜNE) 
Wurm, Sascha (CDU) 
 
Vom Gemeindevorstand anwesend: 
Wilbrand, Tobias 
Becker, Valentin 
Braukmann-Best, Inge 
Fink, Helmut 
 
Vom Gemeindevorstand entschuldigt fehlen: 
Bettermann, Irmgard 
Bergerhausen, Klaus Dieter 
 
Von der Gemeindevertretung anwesend: 
Klein, Wolfgang (LINKE) 
Vogt, Axel (FDP) 
 
 
Von der Verwaltung anwesend: 

Huber, Aline Vanessa (Schriftführung) 
Kraus, Manfred 
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Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Michael Kuhn eröffnet die Sitzung des Sozial- und  
Kulturausschusses um 20:04 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Zu Beginn der Sitzung sind 7  
Ausschussmitglieder anwesend. Der stellv. Ausschussvorsitzende stellt fest, dass die Einladung 
form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist. 
 
Gv. Wolfgang Klein (LINKE) stellt den Antrag, dass die Tagesordnung wie folgt geändert wird:  
die Abstimmung über die Änderung der Satzung des Jugendparlaments der Gemeinde Egelsbach 
und die Änderung der Geschäftsordnung der Gemeinde Egelsbach erfolgt in 2 Tagesordnungs-
punkten. Somit erweitert sich die Tagesordnung um einen weiteren Punkt. 
 

Abstimmungsergebnis: 

7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Die Beschlussvorlage VL-29/2020 betr.: „Satzung des Jugendparlaments der Gemeinde  
Egelsbach“ wird als TOP 2 der Tagesordnung behandelt.  
 
Der Tagesordnungspunkt „Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der  
Ausschüsse der Gemeinde Egelsbach“ wird als TOP 3 der Tagesordnung behandelt. Alle nach-
folgenden Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend nach hinten. 
 
Es liegen keine weiteren Änderungs- und Ergänzungswünsche vor, es werden keine Einwände  
gegen die geänderte Tagesordnung erhoben. Die Tagesordnung wird daher wie folgt einstimmig 
genehmigt: 
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Tagesordnung 
 
 

öffentliche Sitzung 
 

1. Mitteilungen und Anfragen  
 

1.1 Mitteilungen des Vorsitzenden  
 

1.2 Mitteilungen des Gemeindevorstandes  
 

1.3 Anfragen  
 

2. Satzung des Jugendparlaments der Gemeinde Egelsbach (VL-29/2020) 
 

3. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der 
Ausschüsse der Gemeinde Egelsbach 

 

 

4. Verwendungsnachweis 2019 und Haushaltsplan 2021 der Kinder-
tagesstätte Zauberbaum Betreiber Arbeiterwohlfahrt Kreisverband 
Offenbach e.V. 

(VL-38/2020) 

 

5. Pachtvertrag Sportgelände (VL-40/2020) 
 

6. Zuschüsse an die Karneval-Gesellschaft 1937 Egelsbach e.V. und 
Kerbgemeinschaft, Beschluss der Gemeindevertretung vom 
02.06.2015 

(VL-43/2020) 
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Sitzungsverlauf 
 
 

öffentliche Sitzung 
 

1. Mitteilungen und Anfragen 
 

1.1 Mitteilungen des Vorsitzenden 
 

Es liegen keine Mitteilungen des stellv. Vorsitzenden vor. 
 

1.2 Mitteilungen des Gemeindevorstandes 
 

Fachbereich Bürgerdienste 
FD Familie & Soziales 
 

1. Platzsituation Kinderbetreuung  
Die Situation in der Kinderbetreuung spitzt sich zurzeit deutlich zu. Aufgrund der 
Einschränkung durch die Corona-Maßnahmen, einer Reihe von Schwangerschaften sowie 
einzelnen Kündigungen, zeichnet sich zum neuen Jahr ein personeller Engpass für die 
Aufnahme weiterer Kinder in der Egelsbacher Kinderbetreuung ab. Räumliche Kapazitäten 
wären noch gegeben. Allerdings stehen voraussichtlich nicht mehr genug Erzieherinnen und 
Erzieher zur Verfügung. Die Gemeinde wird nun wieder eine Dauerstellenanzeige zu schalten 
und vorübergehend gemäß der aktuellen Lockerungen, was den Fachkräfte-Schlüssel angeht, 
mit pädagogischen Hilfskräften versuchen, so viel wie möglich abzufedern.  

 
Gv. Axel Vogt (FDP) spricht die Kündigungen der Erzieherinnen an und fragt nach Gründen.  

 
Sowohl Bürgermeister Wilbrand, als auch Herr Kraus (Leitung FB3) teilen mit, dass die 
Erzieherinnen zum Teil höhere finanzielle Angebote oder Leitungspositionen in anderen 
Städten angenommen haben. 

 

2. Corona-Maßnahmen in der Kinderbetreuung 
Aufgrund der Corona-Situation hat die Gemeinde Egelsbach den Betrieb der 
kinderbetreuenden Einrichtungen mit gemischten Gruppen aufgeben müssen. Um zu 
verhindern, dass ganze Einrichtungen geschlossen werden müssen, sind Kinder infiziert, 
wurden, abhängig von den personellen Möglichkeiten, sogenannte Tandemgruppen 
eingerichtet. 
 
Kindertagesstättengruppen also, die zusammen betreut werden, getrennt von anderen 
Kindertagesstättengruppen. Käme es zu Infektionen, so müsste lediglich ein Tandem 
geschlossen werden und nicht die gesamte Kindertagesstätte. 

 
Die Personalausstattung insgesamt, besonders aktuelle Personalengpässe, wiederum bedingt 
durch Kündigungen und Schwangerschaften, zwingen zu Einschränkungen der 
Betreuungszeit in den Tandemgruppen im Vormittags- oder Nachmittagsbereich. 

 
Beispielhaft:  

Kindertagesstätte Bayerseich 

Tandem 1 
U3 Gruppe 1  7.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
U3 Gruppe 2  7.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
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Ü3 Gruppen 

Tandem 2 
Gruppe 1  7.30 Uhr bis 13.00 Uhr 
Gruppe 2  7.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

Tandem 3  (eine Gruppe) 
Gruppe 3  8.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

 
Für die anderen Kitas kann die Planung auf Wunsch nachgereicht werden. In der 
Schulbetreuung wurden 4 Jahrgangsgruppen gebildet mit Betreuungszeiten von 7.00 Uhr bis 
17.00 Uhr (Montag – Donnerstag) und 7.00 Uhr bis 14.30 Uhr (Freitag). Die Regelung soll aus 
jetziger Sicht bis Ende März 2021 gelten. 

 

3. Essenausschreibung für die Kinderbetreuungseinrichtungen  
An der europaweiten Ausschreibung der Essensversorgung für die Kindertagesstätten der 
Gemeinde Egelsbach, die Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt wurde mit ausgeschrieben, hat 
sich lediglich die bereits für die Gemeinde Egelsbach tätige Firma beteiligt. Das abgegebene 
Angebot ist zuschlagsfähig und liegt hinsichtlich des Preises um wenige Cent je Essen 
günstiger als bislang gezahlt. Die Firma Menüpartner wird mehr als 40% saisonale und mehr 
als 45% Bioprodukte in der Versorgung einsetzen.  

 

4. Grundsteuer CFEE  
Das Finanzamt ist dem Antrag der CFEE nicht gefolgt, die Einrichtung in der Dresdner Straße 
als Gemeinschaftsunterkunft zu werten. Demnach ist die CFEE für das Grundstück 
grundsteuerpflichtig. Daraufhin ist der Verein mit der Bitte an die Gemeinde herangetreten, 
bei diesen zusätzlichen Kosten unterstützt zu werden. Eine Möglichkeit besteht darin, die 
Grundsteuer aufgrund unbilliger Härte zu erlassen. Hier steht eine Prüfung durch den HSGB 
noch aus. Die zweite Möglichkeit bestünde in einem entsprechenden Zuschuss der Gemeinde 
in Höhe der zu zahlenden Grundsteuer an die CFEE. Ein entsprechender Beschlussvorschlag 
müsste dann in der Sitzungsrunde im Januar und Februar des nächsten Jahres eingebracht 
werden, damit er in den Haushalt mit aufgenommen werden kann.  
 
Gv. Torben Knöß (WGE) teilt mit, dass der Erlass der Grundsteuer CFEE von Seiten der 
WGE in Ordnung ist. 

 

5. Wahlen zum Ausländerbeirat  
Aufgrund der aktuellen Pandemielage wird es leider nicht möglich sein, die geplante 
Informationsveranstaltung mit dem Kreisausländerbeirat zur Kandidatur für den 
Ausländerbeirat durchzuführen. Es wird zurzeit geprüft, welche rechtlichen Möglichkeiten die 
Gemeinde hat, Werbung für eine Kandidatur zu machen. Darüber hinaus sind alle 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, sowie die in der Gemeindevertretung aktiven 
Parteien dazu aufgerufen, mögliche Kandidaten und Kandidatinnen direkt anzusprechen, um 
über die bevorstehende Wahl zu informieren und zu einer Kandidatur aufzurufen.  

 
 

Fachbereich Bürgerdienste 
FD Bürgerbüro & Standesamt 
 

1. Änderung der Standorte der Wahllokale 
Der Gemeindevorstand hat den Wahlbezirken zur Kommunalwahl 2021 Corona bedingt neue 
Wahllokale zugeordnet. Die neuen Wahllokale lauten für die Kommunalwahl demnach:  

 
Wahlbezirk 1: (bisher Kita Forsthaus) Vereinsheim Vogelschutz-und Zuchtverein, Auf der Trift 
Wahlbezirk 2: (bisher Gud Stubb) Dr. Horst Schmidt Halle 
Wahlbezirk 3: (bisher Wilhelm-Leuschner-Schule) Schulsporthalle 
Wahlbezirk 4: Bürgerhaus wie bisher 
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Wahlbezirk 5: Bürgerhaus wie bisher 
Wahlbezirk 6: (bisher DRK Heim) Dr. Horst Schmidt Halle 
Wahlbezirk 7 und 8: (bisher Kita Bayerseich) Schulsporthalle  

 
Für die Wahlbezirke Bayerseich ist ein Shuttle-Busverkehr geplant. Erste Gespräche mit den 
Stadtwerken haben bereits stattgefunden.  
 
Briefwahlbezirke: (bisher Wilhelm-Leuschner-Schule) Container der Schulbetreuung 

 
Gv. Axel Vogt (FDP) schlägt vor, die beiden Auszählteams von Bayerseich zusammen zu 
legen. Bürgermeister Wilbrand erläutert, dass dies aufgrund der Corona-Situation nicht 
günstig ist. 

 
 

Fachbereich Bürgerdienste 
FD Liegenschaften, Sport & Kultur 
 

1. Eingeschränktes Angebot vhs/Musikschule  
Aufgrund der aktuellen Pandemielage wurde das Angebot der vhs/Musikschule bereits vor der 
letzten in Kraft getretenen Verordnung eingeschränkt. Die musikalische Früherziehung und 
das Instrumentenkarussell, sowie alle Bewegungsangebote wurden ausgesetzt. Mit der 
Landesverordnung wurden auch die Musikschulen in Gänze geschlossen. Dies ist mit der 
Änderung der Verordnung Ende letzter Woche wieder aufgehoben worden. Deshalb hat auch 
die Musikschule Egelsbach das Kursangebot wieder gestartet. Unklar bleibt zurzeit noch, wie 
mit dem Musikunterricht in Gruppen von 2-3 Schülern und Schülerinnen verfahren werden 
soll. 

 

1.3 Anfragen 
 

Gv. Torben Knöß (WGE) erkundigt sich nach den Schließzeiten der Rollschuhbahn. Herr Wilbrand 
gibt an, dass die Bahn während der Trainingszeiten geöffnet sein sollte und dass die Bahn formal 
an die SGE ab dem 01.12. verpachtet ist. 
 
Gv. Michael Kuhn (FDP) fragt nach dem Stand des Waldkindergartens. Bürgermeister Wilbrand 
teilt mit, dass die Untere Naturschutzbehörde den ausgewählten Standort abgelehnt hat und einen 
Standort direkt an der Waldhütte vorgeschlagen hat. Dies ist jedoch aktuell nicht denkbar, da die 
Nutzung der Waldhütte stark eingeschränkt wäre und die Mietzeiten extrem verkürzt werden 
müssten. 
 

2. Satzung des Jugendparlaments der Gemeinde Egelsbach VL-29/2020 
 

Gv. Hans-Joachim Jaxt (SPD) stellt einen Antrag auf Rederecht für Frau Mareike von Tiling.  
Der Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Bürgermeister Wilbrand gibt einen Einblick wie es zur Etablierung des Jugendparlaments kam und 
wie der Arbeitskreis die Satzung in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Städte und Gemeinde-
bund erarbeitet hat. Die Gemeindevertreter diskutieren über die Satzung und stellen Fragen an  
Frau von Tiling. 
 
Gv. Torben Knöß (WGE) stellt einen Antrag folgende Paragraphen der Satzung zu ändern: 
 

Zu § 2 (11) 
Zusätzlich zu den gewählten Vertretern kann das Jugendparlament für die Dauer der aktuellen 
Amtsperiode Beisitzer/innen benennen und entlassen. Diese haben eine beratende Funktion, sind 
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aber nicht stimmberechtigt. Zwei dieser Beisitzer/innen können auch aus den benachbarten 
Kommunen kommen. 
 

Zu § 2 (13) 
In dieser ersten Sitzung wird aus den Reihen der Mitglieder des Jugendparlaments der Vorstand 
gewählt. Er besteht aus 4 Mitgliedern (ein/e Vorsitzende/r, ein/e Vertreter/in und zwei weiteren 
Mitgliedern). Bei Stimmgleichheit innerhalb des Vorstands entscheidet die Stimme der/des 
Vorsitzenden. Der Vorstand kann vom Jugendparlament mit 2/3 aller Mitglieder abgewählt werden. 
 

Zu § 4 (2) 
Ergänzung um den Satz: Die Tagesordnung kann zu Beginn der Sitzungen auf Willen der 
Mitglieder ergänzt und/oder geändert werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 

7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Beschluss: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen:  
 
1. Die Gemeindevertretung setzt die Satzung des Jugendparlaments der Gemeinde Egelsbach 

ab 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung des Kinder- und Jugendbeirates 
der Gemeinde Egelsbach vom 24.06.1999 außer Kraft. 
 

2. Die Gemeindevertretung setzt die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der 
Ausschüsse der Gemeinde Egelsbach ab 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse der Gemeinde Egelsbach 
vom 30.03.2017 außer Kraft. 

 
Abstimmungsergebnis: 
7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Beschlussempfehlung: 
Annahme der Änderungsvorschläge zur Beschlussvorlage, sowie Annahme der Beschlussvorlage 
VL-29/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Satzung des Jugendparlaments der Gemeinde 
Egelsbach“. 
 

3. Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 

und der Ausschüsse der Gemeinde Egelsbach 
 

Abstimmungsergebnis: 
6 Ja-Stimme(n) (1x SPD, 1x GRÜNE, 1x CDU, 2x WGE, 1x FDP), 0 Gegenstimme(n),  
1 Stimmenthaltung(en) (1x GRÜNEN) 
 
Beschlussempfehlung: 
Annahme der Änderungen zur Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse 
der Gemeinde Egelsbach. 
 

4. Verwendungsnachweis 2019 und Haushaltsplan 2021 der  

Kindertagesstätte Zauberbaum Betreiber Arbeiterwohlfahrt 

Kreisverband Offenbach e.V. 

VL-38/2020 

 

Beschluss: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
1. Der Verwendungsnachweis 2019 wird zur Kenntnis genommen.  
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2. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2021 der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offenbach e.V. im 

Rahmen der Trägerschaft der Kindertagesstätte Zauberbaum wird zugestimmt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Beschlussempfehlung: 
Annahme der Beschlussvorlage VL-38/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Verwendungsnach-
weis 2019 und Haushaltsplan 2021 der Kindertagesstätte Zauberbaum Betreiber Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Offenbach e.V.“. 
 

5. Pachtvertrag Sportgelände VL-40/2020 
 

Beschluss: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 

1. Der Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.06.2019 „Vorbereitender Beschluss zu 

den Vertragsverhandlungen mit der Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 e.V. über das 

Sportgelände Berliner Platz“ wird aufgehoben. 
 
2. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Verhandlungen mit der Sportgemeinschaft 

Egelsbach 1874 e.V. über den Abschluss eines mittel- oder langfristigen Pachtvertrages 
über das Sportgelände Berliner Platz fortzuführen.  

 
3. Der als Anlage 3 beigefügte Pachtvertrag der Gemeinde Egelsbach und der 

Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 e.V. über das Sportgelände Berliner Platz, befristet bis 
31.12.2021 wird abgeschlossen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 
 
Beschlussempfehlung: 
Annahme der Beschlussvorlage VL-40/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Pachtvertrag Sport-
gelände“. 
 

6. Zuschüsse an die Karneval-Gesellschaft 1937 Egelsbach e.V. 

und Kerbgemeinschaft, Beschluss der Gemeindevertretung 

vom 02.06.2015 

VL-43/2020 

 

Gv. Hans-Joachim Jaxt (SPD) stellt folgenden Änderungsantrag: 
 
Der Zuschuss von jeweils 7.500,- EUR gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 
02.06.2015 für die Karneval-Gesellschaft 1937 Egelsbach e.V. wird ausgezahlt und 
Kerbgemeinschaft wird für das Jahr 2020 ausgesetzt. 
 
Beschluss: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
Der Zuschuss von jeweils 7.500,00 Euro gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 
02.06.2015 für die Karneval-Gesellschaft 1937 Egelsbach e.V. und Kerbgemeinschaft wird für das 
Jahr 2020 ausgesetzt. 
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Abstimmungsergebnis: 
5 Ja-Stimme(n) (1x SPD, 2x GRÜNE, 1x WGE, 1x FDP), 0 Gegenstimme(n),  
2 Stimmenthaltung(en) (1x CDU, 1x WGE) 
 
Beschlussempfehlung: 
Annahme des Änderungsvorschlages zur Beschlussvorlage, sowie Annahme der Beschluss-
vorlage VL-43/2020 des Gemeindevorstandes betr.: „Zuschüsse an die Karneval-Gesellschaft 
1937 Egelsbach e.V. und Kerbgemeinschaft, Beschluss der Gemeindevertretung vom 
02.06.2015“. 
 
 
Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Michael Kuhn schließt die Sitzung des Sozial- und  
Kulturausschusses um 21:29 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Kuhn Aline Vanessa Huber 
stellv. Ausschussvorsitzender Schriftführung 
 



GEMEINDE EGELSBACH  
 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-29/2020  

Bürgerdienste  
FD Familie & Soziales  
 Datum: 24.08.2020 
 
 

 

1. Sozial- und Kulturausschuss 12.11.2020 

2. Haupt- und Finanzausschuss 18.11.2020 

3. Gemeindevertretung 25.11.2020 

 
 
 

Satzung des Jugendparlaments der Gemeinde Egelsbach 
 
Anlage(n): 

(1) Stellungnahme des Hessischen Städte und Gemeindebundes     
(2) Stellungnahme der Jugendlichen zu den Anregungen des Hessischen Städte und Gemein-

debundes     
(3) Neufassung der Satzung des Jugendparlaments der Gemeinde Egelsbach     
(4) Neufassung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse der Ge-

meinde Egelsbach     
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung  wie folgt zu beschließen:  
 
1. Die Gemeindevertretung setzt die Satzung des Jugendparlaments der Gemeinde Egelsbach 

ab 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung des Kinder- und Jugendbeirates 
der Gemeinde Egelsbach vom 24.06.1999 außer Kraft. 
 

2. Die Gemeindevertretung setzt die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der 
Ausschüsse der Gemeinde Egelsbach ab 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Geschäftsordnung der Gemeindevertretung und der Ausschüsse der Gemeinde Egelsbach 
vom 30.03.2017 außer Kraft. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Sitzungsgelder 
21 Mitglieder x 5 EUR x 12 Monate = 1.260,- EUR jährlich 
Sachkosten: 1.000,- EUR 
 
 
Erläuterungen: 

Bereits vor Jahresfrist haben Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Egelsbach, der 
Verwaltung, des Vereins für Jugendsozialarbeit und Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V., 
zusammen mit einem Kreis interessierter Jugendlicher begonnen, eine neue Satzung für die 
Beteiligung Egelsbacher Kinder und Jugendlicher an der politischen Arbeit, zu formulieren.  
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Ziel der Jugendlichen ist es, durch eine Wahl klar legitimiert zu werden und im 
kommunalpolitischen Geschäft beteiligt, gehört und entscheidend eingebunden zu werden. Diese 
Ziele lassen sich mit der bislang geltenden Geschäftsordnung nicht erreichen. 
 
Die erarbeitete Satzung, die auch so beschlossen werden soll, wurde bereits Anfang Juli dem 
Hessischen Städte- und Gemeindebund zur Prüfung überlassen. Das Prüfungsergebnis (Anlage 1) 
enthält jeweils Anregungen zu einzelnen Punkten der Satzung.  
 
Die Jugendlichen haben dazu Stellung genommen (Anlage 2) und die Satzung entsprechend 
überarbeitet (Anlage 3). Telefonisch wiederum hat der Hessischen Städte und Gemeindebund 
seine Stellungnahme verändert und mitgeteilt, dass er die Senkung des Wahlalters für 
unabdingbar hält (18 Jahre), weil es sonst doppelte Rechte für Jugendparlament und 
Gemeindevertretung gebe, die so nicht hinnehmbar seien. Zum anderen müssen die Themen, mit 
denen sich das Jugendparlament beschäftigt, auf das begrenzt bleiben, was Kinder und 
Jugendliche betrifft, weil sonst ein Parallelparlament entsteht und möglicherweise die Beschlüsse 
der Gemeindevertretung somit angreifbar seien. 
 
Zum Zeitpunkt der Hereingabe dieser Vorlage an den Gemeindevorstand, lag noch keine 
konkretisierte Stellungnahme des Hessischen Städte und Gemeindebundes vor. Sollte sie im 
Geschäftsgang vorgelegt werden, so muss vor Beschluss der Gemeindevertretung die Satzung 
geändert werden. 
 
Die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung enthält Bestimmungen zur Beteiligung des 
Jugendparlaments, die durch die neue Satzung wegfallen müssen, weil die Satzung des 
Jugendparlamentes darüber hinaus gehende Rechte enthält, die dem Fraktionsstatus ähneln. Aus 
dem Satzungsentwurf der Geschäftsordnung wurden deshalb alle Bestimmungen zum Kinder- und 
Jugendbeirat (Altbegriff) entfernt (Paragraphenfolge angepasst). Gleichwohl verweist die Satzung 
des Jugendparlamentes auf die Bestimmungen der Geschäftsordnung (Neufassung), die damit 
sinngemäß gelten. 
 
Nachrichtlich: Eine Begleitung des Jugendparlamentes durch den Verein für Jugendsozialarbeit 
und Jugendkulturförderung, sowohl im Rahmen der Wahl als auch im Rahmen der späteren Arbeit, 
ist erforderlich. 
 
Finanzielle Rückstellungen des Vereines aus 2020 (Nicht angebotene Projekte in Folge der 
Corona Krise) machen höhere Zuschüsse der Gemeinde Egelsbach an den Verein unnötig. Für 
das Jahr 2022 jedoch wird der Zuschussetat angepasst werden müssen. Der Verein kalkuliert aus 
heutiger Sicht einen jährlichen Zuschussbedarf von 10.000,00 Euro für die Begleitung des 
Jugendparlamentes ein. 
 
 
Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 20.10.2020 zugestimmt. 
 















Satzung des Jugendparlaments  
der Gemeinde Egelsbach 

 
 

Aufgrund des § 4c der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl.I S. 142), zuletzt geändert Artikel 1 des Gesetzes vom 
7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach am 
XX.XX.2020 folgende Satzung des Jugendparlaments beschlossen: 
 
Das Jugendparlament gibt Jugendlichen die Chance, demokratisches Denken und Handeln zu 
erlernen und zu erleben. Das Jugendparlament soll Kinder und Jugendliche befähigen, ihre 
Interessen auszudrücken und die Gemeindevertretung und die Gemeindeverwaltung zu 
beraten und zu unterstützen. Die Entwicklung von Kritikfähigkeit und Selbstbestimmung sollen 
dabei ebenso eine Schlüsselrolle einnehmen wie Partizipation, Mitbestimmung, Freiwilligkeit 
und wertschätzende Kommunikation. Das gemeinsame Engagement im Jugendparlament 
stärkt das Sozialverhalten und die Sozialkompetenz der Kinder und Jugendlichen. Durch die 
Teilhabe an politischen Prozessen wird Demokratie als Lebensform erfahrbar. Es entstehen 
Bildungs- und Experimentierräume, in denen sich Jugendliche mit Wertvorstellungen und 
demokratischen Prinzipien auseinandersetzen und die Wirksamkeit ihres demokratischen 
Handelns erleben können. 

 
§1 Aufgaben und Rechte des Jugendparlaments 
 
(1) Das Jugendparlament vertritt die Interessen der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde. 

Es berät die Organe der Gemeinde in allen Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche 
berühren. 

 
(2) Das Jugendparlament hat Anhörungs-, Vorschlags-, und Rederecht in der 

Gemeindevertretung und den dazugehörigen Ausschüssen. Die Regelungen hierzu ergeben 
sich aus der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Egelsbach. 

 
(3) Zu den Sitzungen der Gemeindevertretung und den dazugehörigen Ausschüssen muss die 

Gemeinde die/den Vorsitzenden des Jugendparlaments fristgerecht einladen, damit er/sie 
an den Sitzungen teilnehmen kann. Die/der Vorsitzende kann auch andere Mitglieder des 
Jugendparlaments delegieren für ihn an den Sitzungen teilzunehmen. 

 
(4) Das Jugendparlament ist überparteilich und frei in seiner Wahl der Themen. 
 
 
§2 Zusammensetzung, Wahl und Bildung 
 
(1) Das Jugendparlament setzt sich aus 21 Mitgliedern zusammen.  
 
(2) Die Mitglieder werden von allen wahlberechtigten Kindern und Jugendlichen in Egelsbach 

gewählt. Wahlberechtigt sind Kinder und Jugendliche mit Wohnsitz in Egelsbach im Alter 
zwischen 11 und 21 Jahren. Die Wahlberechtigten wählen die Kandidaten aus einer Liste 
mit insgesamt bis zu 19 Stimmen. 



 
(3) Kinder und Jugendliche, die am Tag der Wahl mindestens 11 Jahre und maximal 21 Jahre 

alt sind und ihren Wohnsitz in Egelsbach haben, dürfen gewählt werden. Die Mitglieder des 
Jugendparlaments werden alle 2 Jahre neu gewählt.  

 
(4) Für die Egelsbacher Grundschule werden zwei der 21 Plätze für Grundschüler ab der 3. 

Klasse reserviert. Hierfür werden vom Schülerrat der Wilhelm-Leuschner-Schule zwei 
Schüler/innen für je 1 Jahr delegiert. 

 
(5) Zur Durchführung der Wahl wird von der Gemeinde Egelsbach (Bürgermeister) rechtzeitig 

ein/e Wahlleiter/in bestimmt.  
  
(6) Die Wahlvorschläge der Kinder und Jugendlichen müssen drei Monate vor der 

Durchführung der Wahl schriftlich bei der Wahlleitung eingegangen sein. Alle 
Wahlvorschläge sind in eine Wahlliste in alphabetischer Reihenfolge einzutragen. 
Wahlvorschlagsberechtigt sind nur Einzelbewerber, eine Listenaufstellung ist nicht möglich. 

  
(7) Ein Wahlvorschlag muss den Familiennamen, Vornamen, Geburtstag und die Anschrift der 

Bewerberinnen und der Bewerber enthalten.  
  
(8) Alle wahlberechtigten Jugendlichen werden schriftlich benachrichtigt und erhalten ihre 

Wahlbenachrichtigung. 
 
(9) Bei Stimmgleichheit auf den letzten zu vergebendem Platz wird per Losentscheid 

entschieden. Das Los wird vom Wahlleiter gezogen. 
  
(10) Die Wahlen finden als Briefwahl statt. Alternativ können die ausgefüllten 

Briefwahlunterlagen im Rathaus und dem Bürgerbüro abgegeben werden. Die Wahlleitung 
kann bei Bedarf zusätzliche Abgabeorte für die Briefwahlunterlagen bestimmen. 

 
(11) Zusätzlich zu den gewählten Vertretern kann das Jugendparlament Beisitzer/innen 

benennen. Diese haben eine beratende Funktion, sind aber nicht stimmberechtigt. Zwei 
dieser Beisitzer/innen können auch aus den benachbarten Kommunen kommen.  

 
(12) Zur konstituierenden Sitzung lädt die/der pädagogische Betreuer/in des 

Jugendparlaments ein. Sie/Er leitet die Sitzung bis zur Wahl eines Vorstands. Ist kein/e 
pädagogische/r Betreuer/in für das Jugendparlament benannt übernimmt dies die/der 
Bürgermeister/in.  

 
(13) In dieser ersten Sitzung wird aus den Reihen der Mitglieder des Jugendparlaments der 

Vorstand gewählt. Er besteht aus 4 Mitgliedern (ein/e Vorsitzende/r, ein/e Vertreter/in und 
zwei weiteren Mitgliedern). Der Vorstand kann vom Jugendparlament mit 2/3 abgewählt 
werden. 

 
(14) Sollte ein Mitglied des Jugendparlaments in die Gemeindevertretung gewählt werden, 

scheidet sie/er aus dem Jugendparlament aus. 



§3 Rücktritt und Nachrückverfahren 
 
(1) Mitglieder des Jugendparlaments können auf eigenen Wunsch zurücktreten. Dafür muss 

eine einfache, schriftliche Erklärung an den Vorstand übergeben werden. Der Vorstand 
verkündet den Rücktritt auf der nächsten Sitzung des Jugendparlaments. 

 
(2) Wird auf diese Weise ein Platz im Jugendparlament frei, rückt die/der nächste Jugendliche 

die/der bei der Wahl nicht ins Jugendparlament eingezogen ist, nach. Sollte es keine 
möglichen Nachrücker mehr geben bleibt der Platz leer. 

 
 
§4 Sitzungen, Einladungen und Geschäftsordnung 
 
(1) Der Vorsitzende beruft die Mitglieder des Jugendparlaments so oft wie nötig ein, jedoch 

mindestens einmal im Kalendervierteljahr. Eine Sitzung muss auch dann unverzüglich 
einberufen werden, wenn der Vorstand dies verlangt oder wenn es die Hälfte der 
Mitglieder unter Angabe der zu beratenden Themen verlangt. 

 
(2) Der Vorstand des Jugendparlamentes setzt die Tagesordnung sowie den Zeitpunkt und den 

Ort der Sitzung fest. Einberufen wird mit einer Einladung per Brief oder per E-Mail an alle 
Mitglieder des Jugendparlaments. Auch der Gemeindevorstand und die/der Vorsitzende 
der Gemeindevertretung erhalten Einladungen zur Teilnahme an den Sitzungen. 

 
(3) Die Einladungen müssen allen rechtzeitig zugehen. Sie geht dann rechtzeitig zu, wenn 

zwischen dem Versand der Einladung und dem Sitzungstag mindestens 5 Tage liegen. 
 
(4) Das Jugendparlament ist beschlussfähig, sobald mindestens die Hälfte der Mitglieder 

anwesend ist. 
 
(5) Das Jugendparlament behält sich vor, sachkundige Vertreter der Vereine und Fraktionen zu 

den Sitzungen einzuladen. 
 
(6) Die Sitzungen des Jugendparlaments finden grundsätzlich öffentlich statt. 
 
(7) Die oder der Vorsitzende hat das Hausrecht für die Sitzungen des Jugendparlaments inne. 

Sie/Er ist dafür verantwortlich, dass die Sitzungen ordnungsgemäß ablaufen. Sie/Er erteilt 
das Wort an die Mitglieder, Beisitzer oder Gäste. Sie/Er hat weiterhin das Recht die Sitzung 
zu unterbrechen oder zu schließen, wenn der Verlauf gestört wird und die Personen, die 
sich ungebührlich benehmen, zu ermahnen und notfalls aus dem Sitzungssaal zu verweisen. 
Kann sich die/der Vorsitzende kein Gehör verschaffen, so kann sie/er die Sitzung 
unterbrechen. Die/der Vorsitzende muss dabei immer zum Wohle des Parlaments 
entscheiden. 

 
(8) Darüber hinaus gibt sich das Jugendparlament eine Geschäftsordnung, die die Organisation, 

Arbeitsweise und interne Abläufe des Jugendparlaments regelt, sofern diese nicht durch 
die Satzung bestimmt sind. 



§5 Zurverfügungstellung von Schreibmaterialien und Haushaltsmitteln 
 
(1) Für die Arbeit des Jugendparlaments werden im Haushaltsplan der Gemeinde jährlich 

gesondert Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. Der Vorstand des Jugendparlaments legt 
jährlich einen Rechenschaftsbericht über die verwendeten Gelder vor. 

 
(2) Jugendparlament erhält einen Raum, um die anfallenden Arbeiten dort erledigen zu 

können; dieser muss sich nicht zwangsläufig im Rathaus, aber in Egelsbach befinden und 
für die anfallenden Arbeiten geeignet sein. Das Jugendparlament erhält außerdem einen 
Briefkasten am Rathaus. 

 
(3) Die Gemeinde Egelsbach stellt zusätzlich zu (1) eine pädagogische Betreuung für das 

Jugendparlament zur Verfügung. 
 
 
§6 Sitzungsgeld 
 
(1) Die Mitglieder des Jugendparlaments erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen des 

Jugendparlaments ein Sitzungsgeld in Höhe von fünf Euro. Die Anzahl der zu 
entschädigenden Sitzungen wird auf zwölf Sitzungen pro Jahr beschränkt. 

 
 
§7 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt mit dem Tag der Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

Geschäftsordnung des Kinder- und Jugendbeirates der Gemeinde Egelsbach vom 
24. Juni 1999 außer Kraft.  

 
 
 
Egelsbach, XX.XX.2020 
 
Der Gemeindevorstand der  
Gemeinde Egelsbach 
 
 
 
W i l b r a n d 
Bürgermeister 
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GESCHÄFTSORDNUNG 

DER GEMEINDEVERTRETUNG UND DER AUSSCHÜSSE 
der Gemeinde Egelsbach 

 
 
Aufgrund der §§ 60 Abs. 1, 62 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der jeweils 
gültigen Fassung, hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach in ihrer Sitzung am  
( … ) folgende Geschäftsordnung beschlossen: 
 
 
 

I. Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 
 
 
§ 1 Pflicht zur Teilnahme an den Sitzungen 

 
(1) Die Gemeindevertreterinnen und die Gemeindevertreter sind verpflichtet, an den 

Sitzungen der Gemeindevertretung und der anderen Gremien, deren Mitglied sie sind, 
teilzunehmen. 
 

(2) Bei Verhinderung zeigen sie ihr Ausbleiben vor Beginn der Sitzung der oder dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung an und legen dieser oder diesem die Gründe dar. 
Fehlt eine Gemeindevertreterin oder ein Gemeindevertreter mehr als einmal 
unentschuldigt, kann die oder der Vorsitzende sie oder ihn schriftlich ermahnen. Die 
Ermahnung ist in der diesem Schreiben nachfolgenden Sitzung von der oder dem 
Vorsitzenden zu verlesen. 
 

(3) Eine Gemeindevertreterin oder ein Gemeindevertreter, die oder der die Sitzung vorzeitig 
verlassen will, zeigt dies der oder dem Vorsitzenden vor Beginn, spätestens vor dem 
Verlassen der Sitzung an und legt die Gründe dar. 

 
 
§ 2 Anzeigepflicht und Widerstreit der Interessen 

 
(1) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter haben während der Dauer ihres Mandats 

- jeweils bis zum 1. Juli eines jeden Jahres - die Mitgliedschaft oder eine entgeltliche oder 
ehrenamtliche Tätigkeit in einer Körperschaft, Anstalt, Stiftung, Gesellschaft, 
Genossenschaft oder in einem Verband der oder dem Vorsitzenden schriftlich anzuzeigen 
(§ 26 a HGO). 
 

(2) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter haben die Übernahme gemeindlicher 
Aufträge und entgeltlicher Tätigkeiten für die Gemeinde der oder dem Vorsitzenden 
anzuzeigen. § 77 Abs. 2 HGO bleibt unberührt. 
 

(3) Gemeindevertreter, die annehmen müssen, dass sie wegen der Besorgnis der 
Befangenheit an der Beratung oder Entscheidung einer Angelegenheit nicht mitwirken 
dürfen (§ 25 HGO), haben dies dem vorsitzenden Mitglied vor Beginn der Beratung und 
Beschlussfassung der Angelegenheit mitzuteilen. Im Zweifels- oder Streitfalle entscheidet 
das Organ oder Hilfsorgan, dem das betreffende Mitglied angehört oder für das es die 
Tätigkeit ausübt, ob ein Widerstreit der Interessen vorliegt. 
 

(4) Gemeindevertreter, die aus anderen Gründen an einer Beratung oder Entscheidung nicht 
mitwirken und dies im Protokoll festgehalten wissen wollen, haben das vorsitzende 
Mitglied rechtzeitig zu unterrichten. 
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§ 3 Treuepflicht 
 

(1) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter dürfen wegen ihrer besonderen 
Treuepflicht Ansprüche Dritter gegen die Gemeinde nicht geltend machen, wenn der 
Auftrag mit den Aufgaben ihrer Tätigkeit im Zusammenhang steht, es sei denn, dass sie 
als gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter handeln. 
 

(2) Ob die Voraussetzungen des Vertretungsverbotes vorliegen, entscheidet die 
Gemeindevertretung. 

 
 
§ 4 Verschwiegenheitspflicht 

 
Die Gemeindevertreterinnen und die Gemeindevertreter unterliegen der Verschwiegen-
heitspflicht des § 24 HGO. Sie haben über die ihnen bei ihrer Tätigkeit 
bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren, es sei denn, es 
handelt sich um offenkundige oder in öffentlichen Sitzungen behandelte. 

 
 
§ 5 Ordnungswidrigkeiten 

 
Verstöße gegen die in § 1, § 3 und § 4 geregelten Pflichten zeigt die oder der Vorsitzende 
der Aufsichtsbehörde an, um ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach § 24 a HGO zu 
erwirken. 

 
 
 

II. Fraktionen 
 
 
§ 6 Bildung von Fraktionen 

 
(1) Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter können sich nach § 36a HGO zu 

einer Fraktion zusammenschließen. Eine Fraktion ist der Zusammenschluss von 
mindestens zwei Gemeindevertreterinnen und/oder Gemeindevertretern.  
 

(2) Eine Fraktion kann fraktionslose Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter als 
Hospitantinnen oder Hospitanten aufnehmen. Diese zählen bei der Feststellung der 
Fraktionsstärke nicht mit. 
 

(3) Die oder der Vorsitzende einer Fraktion hat deren Bildung, ihre Bezeichnung, die Namen 
der Fraktionsmitglieder, der Hospitantinnen und Hospitanten sowie ihrer oder seiner 
Stellvertretung der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem 
Gemeindevorstand unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Das gleiche gilt im Falle der 
Auflösung einer Fraktion, der Änderung ihres Namens, der Aufnahme und des 
Ausscheidens von Mitgliedern, Hospitantinnen und Hospitanten, sowie bei einem Wechsel 
im Vorsitz der Fraktion und ihrer Stellvertretung. 

 
 
§ 7 Rechte und Pflichten 

 
(1) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der 

Gemeindevertretung mit; sie können insoweit ihre Auffassung öffentlich darstellen. 
 
(2) Eine Fraktion kann Mitglieder des Gemeindevorstandes und sonstige Personen beratend 

zu ihren Sitzungen hinzuziehen. Sie unterliegen den Pflichten des § 24 HGO. 
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III. Präsidium 
 
 
§ 8 Rechte und Pflichten des Präsidiums 

 
(1) Das Präsidium besteht aus der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, den 

stellvertretenden Vorsitzenden der Gemeindevertretung und den Vorsitzenden der 
Fraktionen, im Verhinderungsfall deren Stellvertretern. Die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister kann an den Beratungen des Präsidiums teilnehmen. Die Niederschriften 
fertigt die Schriftführerin oder der Schriftführer der Gemeindevertretung. 
 

(2) Das Präsidium unterstützt die oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung bei der 
Führung der Geschäfte. Die oder der Vorsitzende soll eine Verständigung zwischen den 
Fraktionen über Angelegenheiten des Geschäftsganges der Gemeindevertretung 
herbeiführen, namentlich über deren Arbeitsweise, den Arbeits- und Terminplan und die 
Sitzordnung. 
 

(3) Das Präsidium kann beraten und Empfehlungen abgeben. Es fast keine bindenden 
Beschlüsse. Das Präsidium tagt in der Regel nicht öffentlich. 
 

(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung beruft das Präsidium nach Bedarf ein 
und leitet die Verhandlungen. Sie oder er ist verpflichtet, das Präsidium einzuberufen, 
wenn dies eine Fraktion oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister namens des 
Gemeindevorstandes verlangt. Beruft sie oder er das Präsidium während einer Sitzung 
der Gemeindevertretung ein, so ist diese damit unterbrochen. 
 

(5) Will eine Fraktion von Vereinbarungen im Präsidium abweichen, so unterrichtet sie 
rechtzeitig vorher die oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung und die 
Vorsitzenden der übrigen Fraktionen. 
 

(6) Im Bedarfsfall können die Ausschussvorsitzenden, die oder der Vorsitzende des 
Ausländerbeirates und andere sachkundige Personen hinzugezogen werden. 

 
 
 

IV. Vorsitz in der Gemeindevertretung 
 
 
§ 9 Einberufen der Sitzungen 

 
(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung beruft die Gemeindevertreterinnen und 

Gemeindevertreter zu den Sitzungen der Gemeindevertretung so oft wie es die Geschäfte 
erfordern, jedoch mindestens sechsmal im Jahr. Eine Sitzung muss unverzüglich 
einberufen werden, wenn es ein Viertel der Gemeindevertreterinnen und/oder der 
Gemeindevertreter oder der Gemeindevorstand unter Angabe der zur Verhandlung zu 
stellenden Gegenstände verlangt und die Verhandlungsgegenstände zur Zuständigkeit 
der Gemeindevertretung gehören; die Gemeindevertreterinnen und/oder die 
Gemeindevertreter haben eigenhändig zu unterzeichnen. 
 

(2) Die Tagesordnung und der Zeitpunkt der Sitzung werden von der oder dem Vorsitzenden 
im Benehmen mit dem Gemeindevorstand festgesetzt. Die oder der Vorsitzende hat 
Anträge, die den Anforderungen des § 12 genügen, auf die Tagesordnung zu setzen. 
 

(3) Einberufen wird mit schriftlicher Ladung an alle Gemeindevertreterinnen und 
Gemeindevertreter und den Gemeindevorstand. Darin sind Zeit, Ort und Tagesordnung 
der Sitzung der Gemeindevertretung anzugeben. Die Schriftform kann durch die 
elektronische Form ersetzt werden, soweit der oder dem Vorsitzenden eine schriftliche 
Einverständniserklärung unter Angabe der E-Mail-Adresse vorliegt. 
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(4) Zwischen dem Zugang der Ladung und dem Sitzungstag müssen mindestens drei volle 
Kalendertage liegen. In eiligen Fällen kann die oder der Vorsitzende die Frist verkürzen, 
jedoch muss die Ladung spätestens am Tage vor der Sitzung zugehen. Die oder der 
Vorsitzende muss auf die Verkürzung im Ladungsschreiben ausdrücklich hinweisen. 
 

(5) Die Vorlage des Haushalts- oder Nachtragshaushalts geschieht durch Einbringung in 
einer Sitzung der Gemeindevertretung. Beratung und Beschlussfassung erfolgen in einer 
weiteren öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung, die bei Haushaltsplänen 
frühestens nach sechs Wochen, bei Nachträgen in der Regel frühestens vier Wochen 
nach Einbringung stattfinden darf. 

 
 
§ 10 Geteilte Tagesordnung 

 
(1) Die Tagesordnung besteht aus den Teilen A und B. 

Teil A betrifft Angelegenheiten, über die ohne Beratung im Block abgestimmt werden 
kann. Teil B solche, über die nach Beratung einzeln abgestimmt werden kann. 
 
Ob über die Verhandlungsgegenstände des Teiles A ohne Beratung im Block abgestimmt 
werden soll, entscheidet die Gemeindevertretung am Anfang der Sitzung. Auf Verlangen 
einer Gemeindevertreterin oder eines Gemeindevertreters ist ein Verhandlungsgegen-
stand nach Teil B zu überführen. 
 

(2) Die oder der Vorsitzende nimmt in Teil A die Verhandlungsgegenstände auf, für die ein 
einstimmiger Beschlussvorschlag des zuständigen oder federführenden Ausschusses 
vorliegt und für die sie oder er eine Beratung nicht erwartet. 
 

(3) Die Beratung und Entscheidung von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Aufstellung, Änderung oder Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen ist 
abweichend von der Bestimmung in Abs. 2 immer in Teil B aufzunehmen. 

 
 
§ 11 Vorsitz und Stellvertretung 

 
(1) Die oder der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung der Gemeindevertretung. 

Sie oder er führt die Sitzung sachlich, gerecht und unparteiisch. Ist sie oder er verhindert, 
sind die Stellvertreterinnen und Stellvertreter zu ihrer oder seiner Vertretung in der 
Reihenfolge zu berufen, welche die Gemeindevertretung zuvor in der konstituierenden 
Sitzung beschlossen hat. 
 

(2) Die oder der Vorsitzende hat nach Eröffnung der Sitzung festzustellen, ob Einwendungen 
gegen die Tagesordnung bestehen und einen Beschluss der Gemeindevertretung i. S. 
des § 10 zu erwirken. Im Übrigen hat sie oder er die Sitzung sachlich und unparteiisch zu 
leiten. Sie oder er handhaben die Ordnung in der Sitzung und üben das Hausrecht i. S. 
von §§ 28, 29 aus. 

 
 
 

V. Anträge, Anfragen 
 
 
§ 12 Anträge 

 
(1) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, jede Fraktion, Gemeindevorstand und 

die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister können Anträge in die Gemeindevertretung 
einbringen. 
 

(2) Anträge müssen begründet sein und eine klare für die Verwaltung ausführbare Anweisung 
enthalten. Beschlussvorschlag und Erläuterung sind voneinander zu trennen. 
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Die Antragstellerin oder der Antragsteller müssen bestimmen, in welchem Ausschuss die 
Anträge vor der Sitzung der Gemeindevertretung behandelt werden sollen. 
 

(3) Anträge sind schriftlich und von der Antragstellerin oder vom Antragsteller unterzeichnet 
im Büro der oder des Vorsitzenden (Rathaus) oder bei einer von der oder dem 
Vorsitzenden zu bestimmenden Person in der Verwaltung einzureichen. Eine 
Antragstellung durch Fax, Computerfax und Email ist ausreichend. Bei Anträgen von 
Fraktionen genügt - außer im Falle des § 56 Abs. 1 Satz 2 HGO - die Unterschrift der oder 
des Vorsitzenden oder ihrer oder seiner Stellvertretung. Zwischen dem Zugang der 
Anträge bei der oder dem Vorsitzenden und dem Sitzungstag müssen mindestens 28 volle 
Kalendertage liegen. Dies gilt auch für Anträge des Gemeindevorstandes und der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Alle Anträge werden spätestens mit der Ladung 
zur Sitzung jeder Gemeindevertreterin und jedem Gemeindevertreter, sowie dem 
Ausländerbeirat zugeleitet. 
 

(4) Zur Vorbereitung einer Entscheidung der Gemeindevertretung verweist die oder der 
Vorsitzende Anträge an den zuständigen Ausschuss, wenn die Antragstellerin oder der 
Antragsteller dies bestimmt hat. Im Übrigen hat die oder der Vorsitzende rechtzeitig 
eingegangene Anträge auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der 
Gemeindevertretung zu nehmen. Dies gilt auch für die nach Satz 1 verwiesenen Anträge. 
Verspätete Anträge nimmt die oder der Vorsitzende auf die Tagesordnung der folgenden 
Sitzung.  
 

(5) Ist die Anhörung des Ausländerbeirates oder der Seniorenvertretung erforderlich, bevor 
die Gemeindevertretung entscheidet, so leitet die oder der Vorsitzende diese unverzüglich 
nach Eingang des Antrages ein. Die oder der Vorsitzende setzt dem Ausländerbeirat oder 
der Seniorenvertretung eine Frist zur Stellungnahme. Dabei sind die §§ 35, 36, 38 und 39 
zu beachten. 
 

(6) Während der Sitzung sind mündliche Anträge, die einen Gegenstand der Tagesordnung 
ergänzen oder ändern, zulässig. Diese sind in die Niederschrift aufzunehmen. 

 
 
§ 13 Sperrfrist für abgelehnte Anträge 

 
(1) Hat die Gemeindevertretung einen Antrag abgelehnt, so kann dieselbe Antragstellerin 

oder derselbe Antragsteller diesen frühestens nach einem Jahr erneut einbringen. 
 

(2) Ein Antrag nach Abs. 1 ist vor Ablauf der Sperrfrist zulässig, wenn die Antragstellerin oder 
der Antragsteller begründet darlegt, dass die Ablehnungsgründe entfallen sind. Die oder 
der Vorsitzende entscheidet über die Zulassung des Antrages. Wird der Antrag abgelehnt, 
kann die Entscheidung der Gemeindevertretung angerufen werden. 

 
 
§ 14 Rücknahme von Anträgen 

 
Anträge können bis zur Abstimmung von der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller oder 
den Antragstellern zurückgenommen werden. Bei gemeinschaftlichen Anträgen mehrerer 
Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter müssen alle die Rücknahme erklären. 

 
 
§ 15 Antragskonkurrenz 

 
(1) Hauptantrag ist ein Antrag i. S. des § 12, der als Gegenstand auf der Tagesordnung der 

Sitzung steht. 
 

(2) Änderungsantrag ist ein Antrag, der den Inhalt des Hauptantrages geringfügig ändert. 
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(3) Konkurrierender Hauptantrag ist ein Antrag, der zum Inhalt des Hauptantrages im 
Gegensatz steht oder diesen in der wesentlichen Zielrichtung verändert. 
 

(4) Anträge, die nicht unter die Abs. 1 - 3 fallen und andere Gegenstände als in der 
Tagesordnung bezeichnet zum Inhalt haben, benötigen zu ihrer Behandlung zwei Drittel 
der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter. 
 

(5) Für die Reihenfolge der Abstimmung gilt § 27 Abs. 4. 
 
 
§ 16 Anfragen 

 
(1) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter sowie Fraktionen können zum Zwecke 

der Überwachung der Verwaltung schriftliche Anfragen i. S. v. § 50 Abs. 2 HGO an den 
Gemeindevorstand stellen.  
 
Hiervon nicht umfasst sind Anfragen zu Auftragsangelegenheiten im Sinne des § 4 Abs. 
2 HGO. Die Schriftform kann durch die elektronische Form ersetzt werden. Die Anfragen 
sind entweder bei der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung in deren/dessen 
Büro oder beim Gemeindevorstand spätestens 9 Tage vor der Sitzung der 
Gemeindevertretung einzureichen.  
 
Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die bei ihm eingehenden 
Anfragen unverzüglich an den Gemeindevorstand zur Beantwortung weiter. Der 
Gemeindevorstand beantwortet die Anfragen schriftlich oder mündlich in der nächsten 
Sitzung der Gemeindevertretung. Anfragen und Antworten sind zu protokollieren. Eine 
Erörterung der Beantwortung findet nicht statt. Der Fragestellerin oder dem Fragesteller 
sind zwei Zusatzfragen zu gestatten. 
 

(2) Unbeschadet des Abs. 1 sind die Gemeindevertreterinnen und die Gemeindevertreter 
berechtigt, zu den Tagesordnungspunkten in den Sitzungen der Gemeindevertretung 
Fragen zu stellen. 
 

(3) Fragen, die nicht dem Zwecke der Überwachung i. S. v. § 50 Abs. 2 HGO dienen, sondern 
lediglich der Information der Fragestellerin bzw. des Fragestellers, sind lediglich im 
Rahmen des Abs. 2 gestattet. 
 

(4) Verspätet eingegangene Anfragen brauchen erst in der folgenden Sitzung der 
Gemeindevertretung beantwortet zu werden 
 

(5) Kurze, prägnante Anfragen aus der Mitte der Gemeindevertretung können zu aktuellen 
Themen von jedem Gemeindevertreter / jeder Gemeindevertreterin in der jeweiligen 
Sitzung der Gemeindevertretung gestellt werden. Dieser Tagesordnungspunkt ist in der 
jeweiligen Tagesordnung vorzusehen. 

 
 
 

VI. Sitzungen der Gemeindevertretung 
 
 
§ 17 Öffentlichkeit 

 
(1) Die Gemeindevertretung berät und beschließt grundsätzlich in öffentlichen Sitzungen. Sie 

kann für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausschließen. Der generelle 
Ausschluss der Öffentlichkeit für bestimmte Arten von Angelegenheiten ist unzulässig. 
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(2) Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden in nichtöffentlicher Sitzung begründet, 
beraten und entschieden. Die Entscheidung kann in öffentlicher Sitzung getroffen werden, 
wenn keine besondere Begründung oder Beratung erforderlich ist. 
 

(3) Beschlüsse, welche in nichtöffentlicher Sitzung gefasst worden sind, sollen nach 
Wiederherstellung der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden, soweit dies angängig ist. 

 
 
§ 18 Beschlussfähigkeit 

 
(1) Die Gemeindevertretung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen und mehr als 

die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 
anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit gilt solange als vorhanden, bis das Gegenteil auf 
Antrag festgestellt wird. Die Antragstellerin oder der Antragsteller zählt zu den 
anwesenden Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern. 
 

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und tritt die 
Gemeindevertretung zur Verhandlung über denselben Gegenstand zum zweiten Mal 
zusammen, so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. In 
der Ladung zur zweiten Sitzung ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen. 
 

(3) Besteht bei mehr als der Hälfte der Gemeindevertreterinnen und der Gemeindevertreter 
ein gesetzlicher Grund, der ihrer Anwesenheit entgegensteht, so ist die 
Gemeindevertretung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter beschlussfähig.  

 
 
§ 19 Sitzungsordnung, Sitzungsdauer und Film- und Tonaufzeichnungen 

 
(1) Während der Sitzungen ist es untersagt, im Sitzungsraum zu rauchen und alkoholische 

Getränke zu sich zu nehmen oder Tiere mitzubringen. 
 

(2) Tonaufzeichnungen im Sitzungsraum sind grundsätzlich nur als Hilfsmittel der 
Schriftführung für die Anfertigung der Sitzungsniederschrift erlaubt. Andere 
Tonaufzeichnungen, sowie Film- und Fernsehaufnahmen durch die Medien sind nur 
zulässig, wenn dies in der Hauptsatzung entsprechend geregelt ist. 
 

(3) Die Sitzungen beginnen in der Regel um 20.00 Uhr. 
Wird eine Sitzung auf Antrag oder durch die oder den Vorsitzenden unterbrochen, so ist 
sie spätestens am nächsten Tag fortzusetzen. Ist dies nicht möglich, muss die Sitzung 
vertagt werden. Zu dieser Sitzung ist neu einzuladen. 

 
 
§ 20 Bürgerfragestunde 

 
Vor Beginn der Sitzung der Gemeindevertretung findet eine Bürgerfragestunde zu 
allgemein interessierenden, die Gemeinde Egelsbach betreffenden Themen statt. Sie soll 
30 Minuten nicht überschreiten. Fragen zu Themen, die auf der Tagesordnung der 
anschließenden Sitzung der Gemeindevertretung stehen, sind nicht zulässig.  
 
Von einer Bürgerfragestunde kann abgesehen werden, wenn der Umfang der 
Tagesordnung der Sitzung dies geboten erscheinen lässt. Vor den Sitzungen, in denen 
der Haushalt der Gemeinde Egelsbach eingebracht bzw. beschlossen wird, findet keine 
Bürgerfragestunde statt. 
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§ 21 Teilnahme des Gemeindevorstandes 
 

(1) Der Gemeindevorstand nimmt an den Sitzungen teil. Er muss jederzeit zu dem 
Gegenstand der Verhandlung gehört werden. 
 

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister spricht für den Gemeindevorstand. Die 
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann eine von der Auffassung des 
Gemeindevorstandes abweichende Meinung vertreten. Dabei hat sie oder er zunächst die 
Auffassung des Gemeindevorstandes darzulegen und danach kann sie oder er ihre oder 
seine eigene Auffassung vertreten. In diesem Fall kann der Gemeindevorstand eine 
andere Beigeordnete oder einen anderen Beigeordneten als Sprecherin oder als Sprecher 
benennen. 

 
 
 

VII. Gang der Verhandlung 
 
 
§ 22 Ändern und Erweitern der Tagesordnung 

 
(1) Die Gemeindevertretung kann die Tagesordnung ändern. Sie kann insbesondere 

beschließen, 

 die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern, 
 Tagesordnungspunkte abzusetzen oder 

 Tagesordnungspunkte zu teilen oder miteinander zu verbinden. 
 

(2) Die Gemeindevertretung kann beschließen, die Tagesordnung um Angelegenheiten zu 
erweitern, die nicht auf der Einladung verzeichnet waren, wenn dem zwei Drittel der 
gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreterinnen und der Gemeindevertreter zustimmen. 
Eine Erweiterung um Wahlen, um die Beschlussfassung über die Hauptsatzung und ihre 
Änderungen ist ausgeschlossen. 

 
 
§ 23 Beratung 

 
(1) Die oder der Vorsitzende ruft die Verhandlungsgegenstände in der Reihenfolge der 

Tagesordnung zur Beratung auf. 
 

(2) Zur Begründung des Antrages erhält zuerst die Antragstellerin oder der Antragsteller das 
Wort. Danach eröffnet die oder der Vorsitzende die Aussprache. 
 

(3) Die oder der Vorsitzende erteilt das Wort in der Reihenfolge der Meldungen. Diese 
erfolgen durch Handaufheben. Bei gleichzeitigen Meldungen bestimmt die oder der 
Vorsitzende die Redefolge. Die Gemeindevertreterinnen und die Gemeindevertreter 
können ihren Platz in der Redeliste jederzeit abtreten. Die oder der Vorsitzende kann 
zulassen, dass auf einen Redebeitrag direkt, d.h. außerhalb der Redeliste, erwidert wird. 
 

(4) Die oder der Vorsitzende kann jederzeit das Wort ergreifen. Will sie oder er an der 
Beratung teilnehmen, so hat sie oder er die Sitzungsleitung einer Stellvertreterin oder 
einem Stellvertreter zu übertragen. 
 

(5) Jede Gemeindevertreterin und jeder Gemeindevertreter soll zu einem Antrag nur einmal  
sprechen. Hiervon sind ausgenommen: 
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 Das Schlusswort der Antragstellerin oder des Antragstellers unmittelbar vor der 
Abstimmung, 

 Fragen zur Klärung von Zweifeln, 

 Persönliche Erwiderungen. 
 

(6) Die oder der Vorsitzende kann zulassen, dass eine Gemeindevertreterin oder ein 
Gemeindevertreter mehrmals zur Sache spricht. Widerspricht eine Gemeindevertreterin 
oder ein Gemeindevertreter, hat die Gemeindevertretung zu entscheiden. 

(7) Verweist die Gemeindevertretung einen Antrag an einen Ausschuss oder an den 
Gemeindevorstand, so ist damit die Beratung des Gegenstandes geschlossen. Noch 
vorliegende Wortmeldungen bleiben unberücksichtigt. 

 
 
§ 24 Anträge zur Geschäftsordnung 

 
(1) Ein Antrag zur Geschäftsordnung zielt auf einen Beschluss über das Verfahren der 

Gemeindevertretung. 
 

(2) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter können sich jederzeit mit einem Antrag 
zur Geschäftsordnung durch Heben beider Hände melden. Ein Redebeitrag wird 
deswegen nicht unterbrochen. Die Gemeindevertreterin oder der Gemeindevertreter kann 
unmittelbar nach dessen Schluss den Antrag zur Geschäftsordnung vortragen und 
begründen. Danach erteilt die oder der Vorsitzende nur einmal das Wort zur Gegenrede 
und lässt dann über den Antrag abstimmen. Dieser gilt als angenommen, wenn niemand 
widersprochen hat. 
 

(3) Für Anträge zur Geschäftsordnung einschließlich Begründung sowie für die Gegenrede 
beträgt die Redezeit jeweils höchstens drei Minuten. 

 
 
§ 25 Redezeit 

 
Die Redezeit für den einzelnen Beitrag der Gemeindevertreterin oder eines 
Gemeindevertreters beträgt in der Regel höchstens 10 Minuten, wenn nicht diese 
Geschäftsordnung abweichendes bestimmt.  
 
Die Gemeindevertretung kann für wichtige Verhandlungsgegenstände, wie insbesondere 
die Beratung des Haushaltes, die Redezeit abweichend festlegen. Eine Gesamtredezeit 
für die Beratung einzelner Gegenstände ist auf die Fraktionen nach dem Verhältnis ihrer 
Stärke zu verteilen.  
 
Fraktionslose Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter sind hierbei angemessen 
zu berücksichtigen. Die vom Gemeindevorstand verbrauchte Redezeit wird dabei nicht 
auf die Gesamtredezeit angerechnet. 

 
 
§ 26 Persönliche Erwiderungen und persönliche Erklärungen 

 
(1) Wer in den Verhandlungen persönlich genannt oder angegriffen worden ist, hat das Recht, 

nach Schluss der Beratung - jedoch vor einer stattfindenden Abstimmung - hierauf 
persönlich zu erwidern und die Angriffe zurückzuweisen und falsche Behauptungen richtig 
zu stellen.  
 
Persönliche Erwiderungen sind nur solche Erklärungen, die eine Gemeindevertreterin 
oder ein Gemeindevertreter für sich persönlich abgibt, nicht aber solche Erklärungen, die 
für eine Fraktion oder Partei oder sonstige Gruppierungen abgegeben werden. 
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(2) Persönliche Erklärungen außerhalb der Tagesordnung sind vor Eintritt in die 
Tagesordnung oder vor Schluss der Sitzung zugelassen. Sie sind der oder dem 
Vorsitzenden rechtzeitig vorher mitzuteilen und dürfen die abgeschlossene Beratung von 
Verhandlungsgegenständen in der Sache nicht erneut aufgreifen. 
 

(3) Die Redezeit für persönliche Erwiderungen und persönliche Erklärungen beträgt 
höchstens drei Minuten. Eine Beratung findet nicht statt. 

 
 
§ 27 Abstimmung 

 
(1) Beschlüsse werden, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen zur Berechnung der Mehrheit nicht mit. 
 

(2) Die Mitglieder stimmen durch Handaufheben offen ab. Geheime Abstimmung ist 
unzulässig; § 39a Abs. 3 HGO und § 55 Abs. 3 HGO bleiben unberührt. 
 

(3) Nach Schluss der Beratung stellt die oder der Vorsitzende die endgültige Fassung des 
Antrages fest und lässt darüber abstimmen. Dabei fragt sie oder er stets, wer dem Antrag 
zustimmt. Nur bei der Gegenprobe darf sie oder er fragen, wer den Antrag ablehnt. 
 

(4) Bei Antragskonkurrenz ist zunächst über den in der Sache weitest gehenden Antrag 
abzustimmen. Ist dies nicht feststellbar, wird zunächst über die konkurrierenden 
Hauptanträge und dann über die Änderungsanträge abgestimmt. Über den Hauptantrag 
selbst wird zuletzt abgestimmt. Über die endgültige Reihenfolge der Abstimmung 
entscheidet die oder der Vorsitzende. 
 

(5) Auf Verlangen einer Fraktion oder eines Viertels der gesetzlichen Zahl der 
Gemeindevertreterinnen und der Gemeindevertreter wird namentlich abgestimmt. Die 
oder der Vorsitzende befragt jede Gemeindevertreterin oder jeden Gemeindevertreter 
einzeln über ihre oder seine Stimmabgabe; die Schriftführerin oder der Schriftführer 
vermerkt die Stimmabgabe jeder Gemeindevertreterin und jedes Gemeindevertreters in 
der Niederschrift. Hiervon unberührt bleibt das Recht jeder Gemeindevertreterin und jedes 
Gemeindevertreters, ihre bzw. seine Abstimmung in der Niederschrift namentlich 
festzuhalten. 
 

(6) Die oder der Vorsitzende stellt das Abstimmungsergebnis unverzüglich fest und gibt es 
bekannt. Werden sofort danach begründete Zweifel an der Feststellung vorgebracht, so 
lässt sie oder er die Abstimmung unverzüglich wiederholen. 

 
 
 

VIII. Ordnung in den Sitzungen 
 
 
§ 28 Ordnungsgewalt und Hausrecht 

 
(1) Die oder der Vorsitzende handhabt die Ordnung in den Sitzungen der 

Gemeindevertretung und übt das Hausrecht aus. Der Ordnungsgewalt und dem 
Hausrecht unterliegen alle Personen, die sich in den Beratungsräumen aufhalten. 
 

(2) Die Ordnungsgewalt und das Hausrecht umfassen insbesondere das Recht der oder des 
Vorsitzenden 

 
 die Sitzung zu unterbrechen oder zu schließen, wenn der ordnungsgemäße Verlauf 

gestört wird, 
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 die Personen, die sich ungebührlich benehmen oder die Ordnung der Versammlung 
stören, zu ermahnen und notfalls aus dem Sitzungssaal zu verweisen, 

 bei störender Unruhe unter den Zuhörern nach Abmahnung die Zuhörerplätze des 
Sitzungssaales räumen zu lassen, wenn sich die Störung anders nicht beseitigen lässt. 

 
Kann sich die oder der Vorsitzende kein Gehör verschaffen, so verlässt sie oder er den 
Sitz. Damit ist die Sitzung unterbrochen. 

 
 
§ 29 Ordnungsmaßnahmen gegenüber Gemeindevertreter/-innen, sowie Mitgliedern des 

 Gemeindevorstandes 
 

(1) Die oder der Vorsitzende ruft Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, sowie 
Mitglieder des Gemeindevorstandes zur Sache, die bei ihrer Rede vom 
Verhandlungsgegenstand abschweifen. Sie oder er kann nach wiederholtem Sachruf das 
Wort entziehen, wenn die oder der Redeberechtigte erneut Anlass zu einer 
Ordnungsmaßnahme gegeben hat. 
 

(2) Die oder der Vorsitzende entzieht der Gemeindevertreterin oder dem Gemeindevertreter 
oder dem Mitglied des Gemeindevorstandes das Wort, wenn sie oder er es eigenmächtig 
ergriffen hat. Ist das Wort entzogen, so wird es ihr bzw. ihm zu demselben 
Tagesordnungspunkt nicht wieder erteilt. Die Maßnahme und ihr Anlass werden nicht 
erörtert. 
 

(3) Die oder der Vorsitzende ruft die Gemeindevertreterin oder den Gemeindevertreter oder 
das Mitglied des Gemeindevorstandes bei ungebührlichem oder ordnungswidrigem 
Verhalten mit Nennung des Namens zur Ordnung. 
 

(4) Die oder der Vorsitzende kann eine Gemeindevertreterin oder einen Gemeindevertreter 
oder ein Mitglied des Gemeindevorstandes bei wiederholtem ungebührlichem oder 
ordnungswidrigem Verhalten für einen oder mehrere, höchstens für drei Sitzungstage 
ausschließen. Die Betroffene oder der Betroffene kann ohne aufschiebende Wirkung die 
Entscheidung der Gemeindevertretung anrufen. Diese ist in der nächsten Sitzung zu 
treffen. 

 
 
 

IX. Niederschrift 
 
 
§ 30 Niederschrift 

 
(1) Über den wesentlichen Inhalt der Verhandlungen der Gemeindevertretung ist eine 

Niederschrift zu fertigen. Sie soll sich auf die Angabe der Anwesenden, der verhandelten 
Gegenstände, der gefassten Beschlüsse und der vollzogenen Wahlen beschränken. Die 
Abstimmungsergebnisse, sowie Verlauf und Ergebnisse von Wahlen sind festzuhalten. 
Jede Gemeindevertreterin und jeder Gemeindevertreter kann vor Beginn der 
Stimmabgabe verlangen, dass ihre bzw. seine Abstimmung in der Niederschrift 
festgehalten wird. 
 

(2) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden sowie von der Schriftführerin oder 
dem Schriftführer zu unterzeichnen. Zu Schriftführern können nur Personen aus dem in  
§ 61 Abs. 2 Satz 2 HGO bezeichneten Personenkreis gewählt werden. Die Schriftführerin 
oder der Schriftführer ist für den Inhalt der Niederschrift allein verantwortlich. 
 

(3) Die Niederschrift liegt ab dem 7. Tage nach der Sitzung für die Dauer einer Woche im 
Rathaus, Zimmer 18, zur Einsicht für die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter 
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und die Mitglieder des Gemeindevorstandes offen; gleichzeitig sind den 
Gemeindevertreterinnen und den Gemeindevertretern, sowie den Mitgliedern des 
Gemeindevorstands Abschriften der Niederschrift zuzuleiten. Dies kann auch durch 
elektronische Datenübertragung erfolgen, wenn dies zwischen der oder dem Vorsitzenden 
und der Gemeindevertreterin oder dem Gemeindevertreter bzw. den Mitgliedern des 
Gemeindevorstands zuvor vereinbart wurde. 
 

(4) Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, sowie Mitglieder des Gemeinde-
vorstandes können Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift innerhalb von 
fünf Tagen nach der Offenlegung bei der oder dem Vorsitzenden über das 
Gremienmanagement schriftlich erheben. Eine Einreichung durch Fax, Computerfax oder 
E-Mail ist ausreichend. Die Einwendung ist zu begründen. Über fristgerechte 
Einwendungen entscheidet die Gemeindevertretung in der nächsten Sitzung. 
 

(5) Zur Information der Bevölkerung wird der wesentliche Inhalt der Niederschrift in 
geeigneter Weise veröffentlicht, soweit er sich nicht auf Verhandlungsgegenstände 
bezieht, die in nichtöffentlicher Sitzung erörtert wurden. 
 

(6) Die Sitzung wird mit Tonträger aufgezeichnet. Dieser ist von der Verwaltung 
aufzubewahren und kann auf Antrag von jeder Gemeindevertreterin und jedem 
Gemeindevertreter und den Mitgliedern des Gemeindevorstands in den Räumen der 
Verwaltung bis zum Ablauf der Frist des Abs. 4 – bei Einwendungen bis zur 
Unanfechtbarkeit der Entscheidung – abgehört werden. Danach wird die Aufzeichnung 
gelöscht. 

 
 
 

X. Ausschüsse 
 
 
§ 31 Aufgaben der Ausschüsse, Federführung 

 
(1) Sind Anträge an die Ausschüsse verwiesen, so bereiten diese für ihr Aufgabengebiet die 

Beschlüsse der Gemeindevertretung vor. Sie entwerfen hierzu einen entscheidungsreifen 
Beschlussvorschlag, der als Antrag im Sinne des § 12 der Geschäftsordnung anzusehen 
ist. Die Ausschussvorsitzenden oder dazu besonders bestimmte Mitglieder berichten der 
Gemeindevertretung mündlich in gedrängter Form über den Inhalt und das Ergebnis der 
Ausschussberatungen und die tragenden Gründe für den Beschlussvorschlag. 
 

(2) Die Gemeindevertretung bestimmt einen Ausschuss als federführend, wenn sie Anträge 
an mehrere Ausschüsse verweist. Die beteiligten Ausschüsse übermitteln ihre schriftliche 
Stellungnahme in angemessener Frist an den federführenden Ausschuss, der diese in 
seinem Bericht mit vorträgt. 
 

(3) Hat die Gemeindevertretung einem Ausschuss bestimmte Angelegenheiten oder 
bestimmte Arten von Angelegenheiten zur endgültigen Entscheidung übertragen, so kann 
sie dies jederzeit widerrufen und die Entscheidung an sich ziehen. 
 

(4) Im Haupt- und Finanzausschuss werden alle Tagesordnungspunkte der 
Gemeindevertretung behandelt. 

 
 
§ 32 Bildung der Ausschüsse, Stellvertretung 

 
(1) Die Bildung der Ausschüsse erfolgt nach § 62 HGO. Hat die Gemeindevertretung 

beschlossen, dass sich alle oder einzelne Ausschüsse nach dem Stärkeverhältnis der 
Fraktionen zusammensetzen sollen, benennen die Fraktionen der oder dem Vorsitzenden 
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der Gemeindevertretung innerhalb einer Woche nach dem Beschluss schriftlich die 
Ausschussmitglieder. 
 
Nachträgliche Änderungen des Stärkeverhältnisses der Fraktionen, die sich auf die 
Zusammensetzung der Ausschüsse auswirken, sind zu berücksichtigen. In diesem Fall 
werden die Ausschussmitglieder von den Fraktionen der oder dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung und der oder dem Vorsitzenden des Ausschusses schriftlich 
benannt. 
 

(2) Die Mitglieder der Ausschüsse können sich im Einzelfall durch andere 
Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter vertreten lassen. Sie haben bei 
Verhinderung unverzüglich für eine Vertretung zu sorgen und der Vertreterin oder dem 
Vertreter Ladung und Sitzungsunterlagen auszuhändigen. 
 

(3) Die von einer Fraktion benannten Ausschussmitglieder können von dieser abberufen 
werden; die Abberufung ist gegenüber der oder dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung und der oder dem Vorsitzenden des Ausschusses schriftlich oder 
elektronisch zu erklären. Die Neubenennung erfolgt nach Abs. 1 S. 2 und 3. 

 
 
§ 33 Einladung, Öffentlichkeit, sinngemäß anzuwendende Vorschriften 

 
(1) Die oder der Vorsitzende des Ausschusses setzt Tagesordnung, Zeit und Ort der 

Sitzungen im Benehmen mit der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und 
dem Gemeindevorstand fest.  
 

(2) Die Sitzungen der Ausschüsse sind in der Regel öffentlich. § 17 gilt entsprechend. 
 

(3) Für den Geschäftsgang der Ausschüsse finden die Vorschriften dieser Geschäftsordnung 
sinngemäß Anwendung, soweit sich nicht ausdrücklich aus dem Gesetz oder aus dieser 
Geschäftsordnung Abweichendes ergibt. 

 
 
§ 34 Stimmrecht, Teilnahme von Mitgliedern anderer Gremien bzw. Gruppierungen 

 
(1) Ein Stimmrecht haben allein die Mitglieder des Ausschusses. Die oder der Vorsitzende 

der Gemeindevertretung und ihre oder seine Stellvertreterinnen und/oder Stellvertreter 
sind berechtigt, an den Ausschusssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen. 
Fraktionen, auf die bei der Besetzung eines Ausschusses kein Sitz entfallen ist, sind 
berechtigt, in diesen ein Mitglied mit beratender Stimme zu entsenden. Die Fraktions-
vorsitzenden können mit beratender Stimme an den Ausschusssitzungen teilnehmen. 
 

(2) Wer einen Antrag gestellt hat, kann diesen in den Ausschüssen begründen, auch wenn er 
ihnen nicht als Mitglied angehört. 
 

(3) Der Gemeindevorstand nimmt an den Ausschusssitzungen teil. § 21 gilt entsprechend. 
Sonstige Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter können – auch an 
nichtöffentlichen Sitzungen – nur als Zuhörerinnen oder Zuhörer teilnehmen. Für den 
Wahlvorbereitungsausschuss gelten die besonderen Regeln des § 42 Abs. 2 HGO. 
 

(4) Die Ausschüsse können Vertreterinnen und Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, 
die von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen werden, und Sachverständige zu den 
Beratungen zuziehen. Darüber hinaus können sie die Beiräte der Gemeinde, sowie 
Kommissionen nach Maßgabe der Regelungen in XI. bis XIII. an ihren Sitzungen 
beteiligen. 
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XI. Ausländerbeirat 
 
 
§ 35 Anhörungspflicht 

 
Die Gemeindevertretung hört den Ausländerbeirat zu allen wichtigen Angelegenheiten, 
die ausländische Einwohnerinnen und Einwohner betreffen. Sie setzt dem 
Ausländerbeirat eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme von einem Monat. Die 
Stellungnahme ist an die oder den Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu richten. Sie 
oder er kann die Frist in Einzelfällen angemessen verlängern oder kürzen. Äußert sich der 
Ausländerbeirat verspätet oder gar nicht, so gilt dies als Zustimmung. 

 
 
§ 36 Vorschlagsrecht des Ausländerbeirates 

 
Der Ausländerbeirat hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die ausländische 
Einwohnerinnen und Einwohner betreffen. Vorschläge reicht er schriftlich bei dem 
Gemeindevorstand ein. Dieser legt sie mit einer Stellungnahme der Gemeindevertretung 
vor, wenn diese für die Entscheidung zuständig ist. Die Gemeindevertretung entscheidet 
in angemessener Frist über Vorschläge des Ausländerbeirates. Die oder der Vorsitzende 
teilt die Entscheidung dem Ausländerbeirat schriftlich mit. 

 
 
§ 37 Rederecht in den Sitzungen 

 
(1) Die Gemeindevertretung kann beschließen, den Ausländerbeirat in einer Sitzung zu 

einem Tagesordnungspunkt, der die Interessen der ausländischen Einwohnerinnen und 
Einwohner berührt, mündlich zu hören. 
 

(2) Die Ausschüsse müssen den Ausländerbeirat in ihren Sitzungen zu den 
Tagesordnungspunkten mündlich hören, die die Interessen der ausländischen 
Einwohnerinnen und Einwohner berühren. Die oder der Vorsitzende des Ausschusses 
übersendet der oder dem Vorsitzenden des Ausländerbeirates eine Einladung und 
Tagesordnung. In den Ausschusssitzungen gilt die Anhörung als erfolgt, wenn trotz 
ordnungsgemäßer Ladung kein Mitglied des Ausländerbeirates in der Sitzung erscheint 
und Stellung nimmt. 
 

(3) Die mündliche Anhörung des Ausländerbeirats in den Sitzungen erfolgt in der Weise, dass 
die oder der Vorsitzende des Ausländerbeirates oder ein von dieser oder diesem aus 
seiner Mitte hierzu besonders bestimmtes Mitglied Gelegenheit erhält, die Stellungnahme 
des Ausländerbeirates vorzutragen. 

 
 
 

XII. Seniorenvertretung 
 
 
§ 38 Anhörungspflicht 

 
Die Gemeindevertretung hört die Seniorenvertretung zu allen wichtigen Angelegenheiten, 
die Senioren berühren. Dies geschieht in der Weise, dass die Seniorenvertretung 
entweder eine Stellungnahme zu den Angelegenheiten abgibt - § 35 S. 2 bis 4 gilt 
entsprechend – oder, dass Mitglieder der Seniorenvertretung sich hierzu mündlich in den 
Sitzungen der Gemeindevertretung äußern. 
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§ 39 Vorschlagsrecht der Seniorenvertretung 
 
Die Seniorenvertretung hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die Senioren 
betreffen. Vorschläge reicht sie schriftlich bei dem Gemeindevorstand ein. Dieser gibt die 
Vorschläge mit seiner Stellungnahme an die Gemeindevertretung weiter, wenn diese für 
die Entscheidung zuständig ist. Die Gemeindevertretung entscheidet in angemessener 
Frist über die Vorschläge der Seniorenvertretung. Die oder der Vorsitzende teilt die 
Entscheidung der Seniorenvertretung schriftlich mit. 

 
 
§ 40 Rederecht in den Sitzungen 

 
(1) Die Gemeindevertretung kann beschließen, der Seniorenvertretung in einer Sitzung zu 

einem Tagesordnungspunkt, der die Interessen von Senioren berührt, ein Rederecht zu 
gewähren. 
 

(2) Die Ausschüsse können der Seniorenvertretung in ihren Sitzungen bzw. zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten ein Rederecht einräumen. 
 

(3) Das Rederecht steht der oder dem Vorsitzenden der Seniorenvertretung zu. Die oder der 
Vorsitzende kann das Rederecht auch einem anderen Mitglied der Seniorenvertretung 
übertragen. 

 
 
 

XIII. Mitwirkung von Vertreterinnen und Vertretern  
von sonstigen Beiräten, Kommissionen und Sachverständigen 

 
 
§ 41 Sonstige Beteiligungsrechte gemäß § 8c HGO 

 
Die Gemeindevertretung kann Vertreterinnen und Vertretern von sonstigen Beiräten der 
Gemeinde, Kommissionen und Sachverständigen für Angelegenheiten, die in deren 
Tätigkeitsbereich fallen, Anhörungs-, Vorschlags- und Rederechte einräumen. 

 
 
 

XIV. Schlussbestimmungen 
 
 
§ 42 Auslegung, Abweichen von der Geschäftsordnung 

 
(1) Die oder der Vorsitzende entscheidet im Einzelfall, wie diese Geschäftsordnung 

auszulegen ist. Über die grundsätzliche Auslegung beschließt die Gemeindevertretung. 
 

(2) Die Gemeindevertretung kann beschließen, im Einzelfall von den Bestimmungen dieser 
Geschäftsordnung abzuweichen, wenn gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen. 

 
 
§ 43 Zuwiderhandlungen gegen die Geschäftsordnung 

 
Die Gemeindevertretung kann für Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen der 
Geschäftsordnung Geldbußen bis zum Betrage von 50,00 EURO beschließen. Bei 
mehrmals wiederholten Zuwiderhandlungen kann die Gemeindevertretung anstelle von 
Geldbußen auch den Ausschluss auf Zeit, längstens für 3 Monate, beschließen. 
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Die oder der Vorsitzende hat die Zuwiderhandelnde oder den Zuwiderhandelnden 
schriftlich zur Zahlung der Geldbuße aufzufordern und darauf zu achten, dass der 
Sitzungsausschluss eingehalten wird. 

 
 
§ 44 Inkrafttreten 

 
Diese Geschäftsordnung tritt am 01.01.2021 In Kraft. Zugleich tritt die Geschäftsordnung 
der Gemeindevertretung und der Ausschüsse der Gemeinde Egelsbach vom 30. März 
2017 außer Kraft. 

 
 
 
 
 
Egelsbach, den ( … ) 
 
 
 
 



GEMEINDE EGELSBACH  
 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-38/2020  

Bürgerdienste  
Familie & Soziales  
 Datum: 26.10.2020 
 
 

 

1. Sozial- und Kulturausschuss 12.11.2020 

2. Haupt- und Finanzausschuss 18.11.2020 

3. Gemeindevertretung 25.11.2020 

 
 
 

Verwendungsnachweis 2019 und Haushaltsplan 2021 der Kindertagesstätte 
Zauberbaum Betreiber Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offenbach e.V. 
 
Anlage(n): 

(1) Verwendungsnachweis 2019     
(2) Haushaltsplan 2019 
(3) Haushaltsplan 2020 
(4) Haushaltsplan 2021 
(5) Haushalt 2021 Personalabrechnung KiföG 
(6) Schreiben AWO Kreisverband Offenbach Land e.V. 

 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
1. Der Verwendungsnachweis 2019 wird zur Kenntnis genommen.  

 
2. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2021 der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offenbach e.V. im 

Rahmen der Trägerschaft der Kindertagesstätte Zauberbaum wird zugestimmt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

0604072 Kostenansatz 2021 715.250,62€ 
 
 
Erläuterungen: 

zu 1. Verwendungsnachweis 
 
Der Verwendungsnachweis 2019 schließt mit einer Überzahlung von 70.126,20 EUR. Der Betrag 
ist eingegangen. Der Rückzahlungsbetrag ergibt sich in der Hauptsache aus eingesparten 
Personalkosten sowie höheren Landeszuschüssen. 
 
zu 2. Haushaltsplan 2021 
 
Der Träger rechnet mit personeller Vollbesetzung 2021. Analog zu den Anforderungen des 
Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch werden die Stellenzahlen angepasst. Die erhöhten 
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öffentlichen Zuschüsse des Landes gleichen die Mehrkosten nicht aus. Die Personalkosten 
werden in der Hauptsache deshalb angehoben. 
 
 
Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 20.10.2020 zugestimmt. 
 



























GEMEINDE EGELSBACH  
 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-40/2020  

Bürgerdienste  
Liegenschaften, Sport & Kultur  
 Datum: 26.10.2020 

 
 

 

1. Sozial- und Kulturausschuss 12.11.2020 

2. Haupt- und Finanzausschuss 18.11.2020 

3. Gemeindevertretung 25.11.2020 

 
 
 

Pachtvertrag Sportgelände 
 
Anlage(n): 

(1) Finanzforderung der Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 e.V. mit Schreiben vom 
12.03.2020     

(2) Finanzforderung der Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 e.V. mit Schreiben vom 
29.07.2020     

(3) Pachtvertrag Sportgelände     
 

 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
1. Der Beschluss der Gemeindevertretung vom 27.06.2019 „Vorbereitender Beschluss zu den 

Vertragsverhandlungen mit der Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 e.V. über das 
Sportgelände Berliner Platz“ wird aufgehoben. 

 
2. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Verhandlungen mit der Sportgemeinschaft 

Egelsbach 1874 e.V. über den Abschluss eines mittel- oder langfristigen Pachtvertrages über 
das Sportgelände Berliner Platz fortzuführen.  

 
3. Der als Anlage 3 beigefügte Pachtvertrag der Gemeinde Egelsbach und der 

Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 e.V. über das Sportgelände Berliner Platz, befristet bis 
31.12.2021 wird abgeschlossen. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

- / - 
 
 
Erläuterungen: 

Zu 1. Der vorbereitende Beschluss zu den Vertragsverhandlungen mit der Sportgemeinschaft 
Egelsbach 1874 e.V. über das Sportgelände Berliner Platz vom 27.06.2019, legt zum 
damaligen Zeitpunkt konsensfähige Angebote im Rahmen der bis heute laufenden 
Vertragsverhandlungen fest. Durch die Hereingabe der Finanzforderungen (Anlage 1 u. 2) 
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der Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 e.V. ist dem Beschluss in einer wesentlichen Frage 
die Grundlage entzogen.  

 
Zu 2. Der Arbeitskreis Pachtvertrag Sportgelände Berliner Platz, hat sich in seiner jüngsten Sitzung 

mit der aktuellen Forderung der Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 e.V. beschäftigt und wird 
nach Ermittlung der kurz-, mittel- und langfristigen Kosten zum Erhalt des Sportgeländes, 
das Gespräch mit der Sportgemeinschaft Egelsbach weiterführen. Absicht ist es, einen 
Beschlussvorschlag zu den Kosten und gegebenenfalls zu einem neuen Pachtvertrag in die 
politischen Gremien zum Sommer 2021 einzubringen.  

 
Zu 3. Der bislang geltende, sozusagen provisorische, Pachtvertrag, soll erneut für 1 Jahr 

abgeschlossen werden. Kommt es zu einer Einigung zwischen der Sportgemeinschaft 
Egelsbach 1874 e.V. und Gemeinde Egelsbach, fasst die Gemeindevertretung im Laufe des 
Jahres 2021 einen Beschluss, so kann der Vertrag einvernehmlich zu einem früheren 
Zeitpunkt gekündigt werden. 

 
 
Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 20.10.2020 zugestimmt. 
 









Pachtvertrag 

zwischen 

der Sportgemeinschaft Egelsbach 1874 e.V., Freiherr-vom-Stein-Straße 15, 63329 Egelsbach, 

vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den 1. Vorsitzenden Wolfgang Schroth und 

stellvertretenden Vorsitzender Jan Knöß, 

- nachstehend Verein genannt – 

und 

Gemeinde Egelsbach, Freiherr-vom-Stein-Straße 13, 63329 Egelsbach, 

vertreten durch den Gemeindevorstand, dieser vertreten durch Bürgermeister Tobias Wilbrand und 

erster Beigeordneten Irmgard Bettermann 

- nachstehend Gemeinde genannt – 

wird folgender Pachtvertrag geschlossen: 

Präambel 

Dieser Vertrag regelt ausschließlich die wichtigen Rechte und Pflichten der Vertragspartner.  

Es besteht Absicht, längstens bis 31.12.2021, das Pachtverhältnis neu zu regeln und diesen Vertrag zu 

ersetzen. 

§ 1 

1) Die Gemeinde überlässt dem Verein das Sportgelände Am Berliner Platz, in der Gemarkung 

Egelsbach Flur 9 Nr. 3 und Nr. 5, als Spiel- und Sportplatz. Die Benutzung der Anlagen durch 

die Grundschule Egelsbach ist einvernehmlich zuzulassen.  

 

2) Pachtzins wird nicht erhoben. 

 

3) Die Verkehrssicherheitspflicht innerhalb des Geländes obliegt dem Verein, die 

Verkehrssicherheitspflicht außerhalb des Geländes der Gemeinde. 

 

4) Der Verein ist verpflichtet, die Einrichtungen bestimmungsgemäß zu benutzen und ggf. 

erlassene Nutzungsregelungen der Gemeinde zu beachten. 

 

5) Die Gemeinde verpflichtet sich, die Sportanlagen und Gebäude weiterhin zu erhalten, um 

den Spielbetrieb sicher zu stellen. Dies gilt nicht für die Flutlichtanlage des kleinen 

Rasenfeldes (östliches Spielfeld) und für die Tribünenanlage. 

Die Entscheidungen darüber, welche Kosten für den Erhalt aufgewandt werden, welche 

Maßnahmen durchgeführt werden und zu welchem Zeitpunkt die Maßnahmen jeweils 

beginnen, obliegen der Gemeinde. 

  



6) Der Verein übernimmt die mit dem Betrieb der Sportanlagen verbundenen laufenden 

Kosten. 

 

Dies sind Kosten für: 

 

Strom-, Gas- und Wasserverbrauch 

Abwasser 

Reinigung 

Heizung 

Abfallentsorgung 

Sportgerätewartung 

§ 2 

Die Pachtzeit beginnt am 01.01.2021 und endet am 31.12.2021. 

 

§ 3 

Die Gemeinde gestattet dem Verein, innerhalb der überlassenen Anlagen nach Absprache stationäre 

und transportable Werbeflächen zu installieren. Baurechtliche Vorschriften sind zu beachten, 

erforderliche Genehmigungen sind vom Verein vorab einzuholen. 

§ 4 

1) Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen und Aufhebung des Vertrages sind schriftlich zu 

vereinbaren. Das Gleiche gilt für Zusagen, Zustimmungen, Verzichte und Vergleiche aller Art.  

2) Sollte eine der hier getroffenen Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, bleiben 

hiervon die übrigen getroffenen Vereinbarungen in ihrer Wirksamkeit unberührt. Sollte eine 

vertragliche Vereinbarung wegfallen, wird sie im Wege ergänzender Vertragsauslegung durch 

eine solche ersetzt, die ihr vom Sinn und wirtschaftlichem Erfolg am nächsten kommt. 

 

Egelsbach, XX.XX.2020 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Bürgermeister Tobias Wilbrand   1. Vorsitzender Wolfgang Schroth 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Erste Beigeordnete Irmgard Bettermann stellv. Vorsitzender Jan Knöß 

 



GEMEINDE EGELSBACH  
 

 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-43/2020  

Bürgerdienste  
FD Liegenschaften, Sport & Kultur  
 Datum: 28.10.2020 
 
 

 

1. Sozial- und Kulturausschuss 12.11.2020 

2. Haupt- und Finanzausschuss 18.11.2020 

3. Gemeindevertretung 25.11.2020 

 
 
 

Zuschüsse an die Karneval-Gesellschaft 1937 Egelsbach e.V. und Kerbgemeinschaft 
Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.06.2015 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung wie folgt zu beschließen: 
 
Der Zuschuss von jeweils 7.500,00 Euro gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 
02.06.2015 für die Karneval-Gesellschaft 1937 Egelsbach e.V. und Kerbgemeinschaft wird für das 
Jahr 2020 ausgesetzt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

15.000,- €  
0410022 / 7128000 
 
 
Erläuterungen: 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach hat mit Beschluss vom 02.06.2015 die jährliche 
Vergabe eines Zuschusses an die Karneval-Gesellschaft 1937 Egelsbach e.V. und die 
Kerbgemeinschaft von einem jeweils jährlich zu fassenden Beschluss abhängig gemacht. Sowohl 
die Karneval-Gesellschaft als auch die Kerbgemeinschaft können nach wie vor ihre 
Veranstaltungen nicht im Eigenheim abhalten. Die Veranstaltungsserie 2020 der KGE fand statt, 
die Kerb wurde nicht durchgeführt. 
 
Der Gemeindevorstand hat dem mit dieser Beschlussvorlage vorgelegten Beschlussvorschlag in 
seiner Sitzung am 20.10.2020 zugestimmt. 
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